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§ 722 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Haftet auf einem beitragsp+ichtigen Gegenstand eine durch einen späteren Notfall begründete Forderung, so trägt der

Gegenstand nur mit seinem Werte nach Abzug dieser Forderung bei.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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